
Aufhebungssatzung über den 

Vorhaben -und Erschließungsplanes Nr. 3 

„Ferien- und Freizeitparkanlage Hohendorf 

Gemeinde Groß Mohrdorf 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

':·.· 

,I ,"°'. 

' . /r·i .. ~ : :·· 
. ,· .„ 

~ ''-' „ i 

:· ., 
' .-.,, . 

... , . 
1 ., 

:.-. . "/i 

J 
I 

• .;::1 . . :!,',:1 

·.-:· ~-y_ .. •, 

. I :.;„, .„.„ ._,_ · / 
. . ·'I . -;. . 

l 
"! 

t 

I 

. ' 

.... 

""' 1 . 

_1,• 

' ' 
. . l 

„ 

_._. 
·, 

\ 

-
.-...1. 
·.> - " 

· 1 

:1 

" i 
'\ 

Abbildung - Übersichtsplan des Geltungsbereiches (verkleinert) des Vorhaben und Erschließungsj:Jlanes Nr. 3 „ Ferien und 
Freizeitparkanlage Hohendorf' 

Die Satzung besteht aus: 
Satzung zur Aufhebung mit Verfahrensvermerken 
Begründung mit Anlage Vorhaben-und Erschließungsplanes Nr. 3 (verkleinert) 
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Satzung über die Aufhebung der Satzung des Vorhaben - und Erschließungs
planes Nr. 3„Ferien- und Freizeitparkanlage Hohendorf" 

der Gemeinde Groß Mohrdorf 

Aufgrund von § 1 O Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. 1 S. 2414), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. 1 S. 1509) 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß 
Mohrdorf vom 07 .11 .2012 folgende . 
Satzung über die Aufhebung der Satzung des Vorhaben -und Erschließungsplanes 
Nr. 3 „Ferien- und Freizeitparkanlage Hohendorf" erlassen: 

§ 1 Geltungsbereich 
Der Vorhaben •und Erschließungsplanes Nr. 3 „Ferien- und Freizeitparkanlage 
Hohendorf" festgesetzt ourch Satzung vom 18.12.1998 (bekannt gemacht durch 
Aushang an denBekanntmachungstafeln in der Zeit vom 27.03.2000-10.04.2000). 
wird für den gesamten Geltungsbereich aufgehoben. 
Das Plangebiet befindet sich in der Gemarkung Groß Mohrdorf, Flur 5 im Ortsteil 
Hohendorf 
nördlich begrenzt 

östlich begrenzt 
südlich begrenzt 
südöstlicher Richtung 
südlicher Richtung an· 
westlich begrenzt 

durch die Flurstücke 13 ;14/17; 19/7, Teich Flurstück 21 
und Flurstück 16/o 
durch die Flurstücke 15/2; 25/3 (Teilfläche) 
durch die Flurstücke 33/1; 33/2; 25/2 und 25/1 
durch das Flurstück 29/1: 29/4 weiterverlaufend in 
die Landesstraße L' 213, Flurstück 79/1 (Teilfläche) 
durch das Flurstück 60; 57/1; 49/2; 56/1 (Teilfläche); 58/2 
(Teilfläche) und 58 und weiterfolgend durch eine 
Teilfläche des Weges mit der Flurstücksbezeichnung 38 

§ 2 Aufhebung 

Die seit dem 11 .04.2000 in Kraft getretene Satzung des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes Nr. 3 „ „Ferien- und Freizeitparkanlage Hohendorf " wird 
ersatzlos aufgehoben 

Diese Satzung über die Aufhebung tritt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch mit ihrer 
ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 
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/ -Kopmann 

Bürgermeister 
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Verfahrensvermerke 

Groß Mohrdorf, den 09.11.2012 

.. 

/,)?-n~ 
pmann, Bürgermeister 

·~~ 
opm(nn, Bürgermeister 
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5. 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Mohrdorf hat am 07.11.2012 die 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der berührten Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange geprüft und abgewogen. 

Das Ergebnis der Abwägung ist mitgete~~i·~e~ffi{iP':""'-....~ ~ 
Groß Mohrdorf, den 09.11.2012 ,;?· (f!,~~J~P0 · ~ ;.~~ ~ ~l~fi\ '%•_ 

. ~ ,..~~rn · ,_V~ ~\ K anrT,Bürgermeister 
'$. „ .' . ~ ": ' µ)~~<> '1'.l• 

6. . "b lrJ- f'.J! 
Die Satzung über die Aufhebung der Sa · u·gQ de. •J: offe~ben- und Erschließungsplans Nr. 3 
„Ferien- und Frei.zeitparkanlage Hohendorf ~mit Beschluss am 07.11.2012 von der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Mohrdorf als Satzung beschlossen. 
Die Begründung der Satzung zur Aufh~bung des Vorhaben- und Erschließungsplans des 
Vorhaben~ und Erschließungsplanes Nr. 3 „Ferien- und Freizeitparkanlage 

. ~ 

Hohendorf"" wurde mit Beschluss vom 0-Z:s ~2tl'f'.Q'Jgebilligt. . . /. ,,.,,.. . 
. · ~ ' . & ~ °%)\ . 

Groß Mohrdorf, den · 09.11.2012 /ff ::;)) j\ 
~ ~ . .,..1 
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• . · . .t-1.IVD ms ...i . · 
Die Satzung über die Aufhebung der Satzu orhaben- und Erschließungsplans Nr. 3 
„Ferien- ·und Freizeitparkanlage Hohendo 0~ ausgefertigt. .. 

·- .~~ 

pma~ Bürgermeister · · 

&' ., 
GroßMohrdorf,den 09.11.2012 !!/ ~ . \\ . /-7~~ 

· . ß ~ . ;,) pmann, Burgerme1ster 

~ie Beschlussfassung d".r Satzung ü;. Q~J.er Satzung_ sowie die Stelle . bei 
der der Plan auf Dauer wahrend der D1ens . on Jedermann eingesehen werden kann 
und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist durch Aushang an den Bekanntmachungs
tafeln der Gemeinde in der Zeit vom t13, 11.1, 2012.bis 23, AA, . 2012 ortsüblich 
bekannt gemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- .i.Jnd 
Formvorschriften und von Mangeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 
BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 44) 
hingewiesen worden. tS~~t.OJ:iRöO!~ 

Groß Mohrdorf, den 07. A:Z. 2 blf „f
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9 ~ ~/ . . 
D.ie Satzung über die Aufhebung der Sat;-1~~~rhaben- und Erschließungsplans Nr. 3 
„Ferien- und Freizeitparkanlage Hohendo~ttj,~!t.Ablauf des 2- g. A.1. 2 12 in Kraft. 
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Groß Mohrdorf, den 01. A 2. 2o12. ~,F''t-~._,~M~1:1· ~. -~\ 
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